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Laut Handreichungen für SE von 2007 :

Zitat

2. Dienstort für die nach OVP-B ausgebildeten Personen ist die Schule. Damit haben
diese Lehrkräfte Anspruch auf Erstattung der Reisekosten für ihre Fahrten im
Zusammenhang mit der Ausbildung im Seminar. Die Erstattung der Reisekosten erfolgt
durch die Schulämter bzw. die Bezirksregie- rung, Dezernat 12.
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